
  
* Siehe „Liste der anerkannten Hochschulabschlüsse und Fortbildungen für eine Direktzulassung als Lehrkraft in Berufssprachkursen“.  
** oder Äquivalente nach DQR. 
*** Für eine Zulassung zum Unterrichten in BSK nach §13 Abs.1 Nr. 1 und 2 – z.B. akademische Heilberufe – werden weitere Nachweise beim Bundesamt benötigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zulassung zum Unterrichten 

in allgemeinen*** BSK A2-C2 

BAMF: Prüfung der sprachlichen Voraussetzungen nach Aktenlage bei allen Lehrkräften  

(auch bei Muttersprachler/innen) gemäß §18 Abs. 3 DeuFöV und BAMF-Rahmenkonzepten  

 
BAMF: Prüfung der fachlichen  

Voraussetzungen nach §18 Abs. 5 DeuFöV 

Lehrkraft mit Zulassung 

nach §15 Abs. 1 oder 2 IntV 

Ohne ZQ: Antrag auf direkte Erweiterung  

der Zulassung als Lehrkraft in BSK  
Direkte Anmeldung zur ZQ BSK 

(kein BAMF-Bescheid nötig) 

Nachweis über Hoch-

schulabschluss (aus 

deutschsprachigem 

Land) „Berufsbezoge-

nes Deutsch“ * 

Nachweis über Fortbil-

dungen (ggf. plus  

Unterrichtspraxis)  

„Berufsbezogenes 

Deutsch“ * 

Nachweis des Sprachniveaus C1 beispielsweise durch 
- Zulassung nach §15 IntV nach dem 1.9.2015 
- Anerkanntes C1-Zertifikat 
- Deutsches Abitur**  
- Deutschsprachiger Hochschulabschluss (ab Bachelor)** 

ZQ-Einrichtung 
(Liste auf BAMF-Website) 

 

 

 

 

Zulassung zum Unterrichten in allgemeinen*** BSK A2-B2, 

ggf. Nachreichen von Sprachnachweisen 

Mit ZQ: Antrag auf Erweiterung  

der Zulassung als Lehrkraft in BSK  

 
BAMF: Bearbeitung der Anträge 

Prüfung der Nachweise 

Rückmeldung zur Förderfähigkeit  

der Teilnehmenden (TN) 

Nachweise über:  
• Zulassung nach §15 IntV  
• 300 UE Unterrichtspraxis in 

IK / BSK 

ZQ BSK 

Ablehnung und ggf. Nachforderung 

von Sprachnachweisen 

  Träger meldet  

 TN und 300 UE  

  

 

Träger meldet  

Erfolg 

 

ggf. Ablehnung 

und Verweis  

     auf ZQ BSK 

 

PARALLEL 
 

Nachweis des Sprachniveaus C2 beispielsweise durch 
- Anerkanntes C2-Zertifikat 
- Deutschsprachiger Hochschulabschluss (ab Bachelor)** 
- Sprachlicher Berufsabschluss (z. B. staatl. gepr. Übersetzer/in) 
- 2500UE Unterrichtstätigkeit in C1/C2-Kursen in einem deutschsprachigen Land 


